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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Bernhard Pohl, Prof. (Univ. 
Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans 
Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Wolfgang Hauber, 
Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Lud-
wig, Gerald Pittner, Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer 
und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Tobias Reiß, Tanja Schorer-Dre-
mel, Manfred Ländner, Josef Zellmeier, Holger Dremel, Matthias Enghuber, Max 
Gibis, Alfred Grob, Peter Tomaschko, Steffen Vogel CSU 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
 (Drs. 18/346) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Nach Art. 8 wird folgender Art. 8a eingefügt: 

„Art. 8a 
Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

Art. 13 Abs. 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch Gesetz 
vom 26. Juni 2018 (GVBl. S. 449) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„2Liegt der Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. März 2021, so kann 
die Gemeinde in der Satzung auch einen höheren Anteil festlegen oder den Beitrag 
ganz erlassen.“ 

2. Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.“ 

 

 

Begründung: 

Die Regelung des Art. 13 Abs. 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) wird um die Möglich-
keit erweitert, Beiträge im angegebenen Zeitraum bis zu mehr als einem Drittel des zu 
erhebenden oder bereits erhobenen Betrages zu erlassen. Nunmehr können die Ge-
meinden zur Abmilderung des Übergangs zur Geltung des Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG 
neben den von Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a KAG i. V. m. § 227 Abgabenordnung (AO) 
erfassten Fällen die Beitragspflicht für Alterschließungsanlagen im Sinne des Art. 13 
Abs. 6 KAG im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.03.2021 über ein Drittel hinaus oder 
gänzlich erlassen. Mit der Einführung des neuen Satzes wird festgeschrieben, dass die 
Kommunen nicht mehr alle bis zum 01.04.2021 ersterschlossenen Anlagen umfänglich 
abrechnen müssen. 

Art. 13 Abs. 6 Satz 2 KAG schafft für Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG eine Übergangsregelung 
in zwei Stufen. Die bereits bestehende Übergangsregelung des Art. 13 Abs. 6 Satz 1 
KAG wird hierfür entsprechend ergänzt. 
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Die Stichtagsregelung des Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG kann dazu führen, dass einzelne 
Anlieger privilegiert werden (deren Gemeinden bis zum Stichtag keine vollständige 
Ersterschließung mehr vorgenommen haben), während andere (deren Gemeinden in-
soweit noch tätig werden) für ältere Erschließungsanlagen noch zu Beiträgen herange-
zogen würden. Art. 13 Abs. 6 Satz 1 KAG eröffnet den Gemeinden die Möglichkeit, in 
ihren Erschließungsbeitragssatzungen festzulegen, dass Erschließungsbeiträge ledig-
lich bis zu einem Drittel des zu erhebenden oder bereits erhobenen Betrags erlassen 
werden, sofern seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen mindestens 25 Jahre vergangen und die Beitragspflichten im Zeitraum 
vom 01.04.2012 bis 31.03.2021 entstanden sind oder entstehen. Diese Regelung wird 
durch Art. 13 Abs. 6 Satz 2 KAG-E ergänzt. 

Bei einer Beitragsentstehung ab dem 01.01.2018 können die Gemeinden – losgelöst 
von den Voraussetzungen des Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a i. V. m. § 227 AO – künftig 
auch auf größere Anteile des Erschließungsbeitrags für Altanlagen oder deren Erhe-
bung insgesamt verzichten, um insbesondere durch Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG entste-
hende Unbilligkeiten zu vermeiden. Die bereits bestehende Übergangsregelung des 
Art. 13 Abs. 6 Satz 1 KAG wird durch die Neuregelung nunmehr zweistufig ausgestaltet. 
So wird einerseits ab 01.01.2018 der unterschiedlichen zeitlichen Nähe zu dem für die 
Anwendung des Art. 5a Abs. 7 Satz 2 KAG relevanten Stichtag besser Rechnung ge-
tragen, indem die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, im Rahmen ihres Gestaltungs-
spielraums auf Unbilligkeiten im Gemeindegebiet flexibler eigenverantwortlich zu rea-
gieren. Andererseits orientiert sich die Wahl des Stichtags auch an der Wahl des Stich-
tags für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, um insoweit eine einheitliche Ter-
minlage zu erreichen. 

Sofern Erschließungsbeiträge bereits geleistet wurden und sich die Gemeinde nach-
träglich entschließt, von der Möglichkeit des erweiterten Beitragsverzichts Gebrauch zu 
machen, können diese – soweit die Privilegierung des Art. 13 Abs. 6 Satz 2 KAG-E zum 
Tragen kommt –, in dem von der Gemeinde festzulegenden Umfang, also dem über-
schießenden Anteil, nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b KAG i. V. m. § 37 Abs. 2 Sätze 1 
und 2 AO erstattet werden. 

Art. 13 Abs. 6 Satz 2 KAG-E ist – wie schon Art. 13 Abs. 6 Satz 1 KAG – eine besondere 
Form des Erlasses, der im Gegensatz zu dem in Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a KAG 
i. V. m. § 227 AO normierten regulären Erlass nicht vom Vorliegen einer Unbilligkeit 
abhängig ist, sondern entsprechend dem Grundsatz des gleichmäßigen Verwaltungs-
vollzugs allen innerhalb einer Kommune von einem Straßenprojekt betroffenen Bei-
tragspflichtigen zu Gute kommt. Die Gemeinden können entscheiden, ob und inwieweit 
sie von der Option des Art. 13 Abs. 6 Satz 2 KAG-E Gebrauch machen wollen. Sie 
können in der Satzung auch festlegen, ob sie – unter Berücksichtigung ihrer Haushalts-
situation – die vom Gesetzgeber vorgegebene Obergrenze ausschöpfen oder einen 
(Teil-)Erlass nur zu einem geringeren Teil gewähren wollen. 

Die den Gemeinden auf Grund eines Erlasses nach Art. 13 Abs. 6 KAG entgehenden 
Beiträge werden nicht durch staatliche Mittel ausgeglichen. 

Die Änderung tritt gemäß Art. 17 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2019/2020 mit Wirkung 
vom 01.01.2019 in Kraft. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 18/346, 18/1964 

über die Feststellung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für die 
Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Haushaltsgesetz 2019/2020 - HG 2019/2020) 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Arif Tasdelen, 
Klaus Adelt u.a. SPD 

Drs. 18/1465, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Streichung der Wiederbesetzungssperre 
(Drs. 18/346) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Arif Tasdelen, 
Klaus Adelt u.a. SPD 

Drs. 18/1466, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Abschaffung der pauschalen Stellensperre 
(Drs. 18/346) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Arif Tasdelen, 
Klaus Adelt u.a. SPD 

Drs. 18/1467, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Änderung Art. 6i (Stellenhebungen im Doppelhaushalt 2019/2020) - 
Schaffung verbesserter Beförderungsmöglichkeiten 
(Drs. 18/346) 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Arif Tasdelen, 
Klaus Adelt u.a. SPD 

Drs. 18/1468, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Änderung zu Art. 9 (Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes) - 
Erhöhung des Grundbetrags, des Anwärtergrundbetrags oder Dienstanfän-
gergrundbetrags und des Kinderzuschlags bei der Ballungsraumzulage und 
Aufhebung des Anwärtergrenzbetrags 
(Drs. 18/346) 
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6. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Alexandra Hiersemann, 
Klaus Adelt u.a. SPD 

Drs. 18/1469, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Einfügung eines neuen Art. 9 (Änderung des Ausführungsgesetzes-
Aufenthaltsgesetz - Auflösung des Bayerischen Landesamts für Asyl und 
Rückführungen) 
(Drs. 18/346) 

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Arif Tasdelen, 
Klaus Adelt u.a. SPD 

Drs. 18/1470, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Verbesserungen für Beamte und Beamtinnen beim Dienst zu ungünsti-
gen Zeiten 
(Drs. 18/346) 

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Natascha Kohnen, 
Klaus Adelt u.a. SPD 

Drs. 18/1471, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Änderung der Landkreisordnung 
(Drs. 18/346) 

9. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Natascha Kohnen, 
Klaus Adelt u.a. SPD 

Drs. 18/1472, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Änderung der Bayerischen Haushaltsordnung 
(Drs. 18/346) 

10. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Claudia Köhler u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/1473, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Wiederbesetzungssperre und pauschalen Stelleneinzug abschaffen 
(Drs. 18/346) 

11. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Thomas Gehring u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/1474, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Schulgeldersatz für Privatschulen 
(Drs. 18/346) 

  



Drucksache 18/1964 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 3 

 

12. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Claudia Köhler u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/1475, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Landespflegegeldgesetz, Blindengeldgesetz 
(Drs. 18/346) 

13. Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Alexander König, 
Tobias Reiß u.a. CSU 

Drs. 18/1476, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Änderung des Bayerischen Landespflegegeldgesetzes 
(Drs. 18/346) 

14. Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Alexander König, 
Tobias Reiß u.a. CSU 

Drs. 18/1477, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Änderung der Bayerischen Zulagenverordnung 
(Drs. 18/346) 

15. Änderungsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, 
Bernhard Pohl u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Tobias Reiß u.a. CSU 

Drs. 18/1478, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
(Drs. 18/346) 

16. Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Alexander König, 
Tobias Reiß u.a. CSU 

Drs. 18/1479, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 
(Drs. 18/346) 

17. Änderungsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, 
Joachim Hanisch u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Thomas Kreuzer, Tobias Reiß, Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. CSU 

Drs. 18/1552, 18/1964 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Haushaltsgesetz 2019/2020 
hier: Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
Härteausgleich Straßenausbaubeitrag 
(Drs. 18/346) 
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I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. Art. 1 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 1 
Feststellung des Haushaltsplans 

 

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Freistaates 
Bayern für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird in Einnahmen und Ausga-
ben 

1. für das Haushaltsjahr 2019 auf 65 356 309 200 € und 

2. für das Haushaltsjahr 2020 auf 59 951 846 300 € 

festgestellt.“ 

 

2. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert 

aa) In Nr. 5 werden die Wörter „Abs. 6 und 10 bis 12“ durch die Angabe 

„Abs. 6, 10 und 12“ ersetzt. 

bb) Die bisherigen Nrn. 7 und 8 werden die Nrn. 6 und 7. 

 

b) Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Leasingraten“ die Wörter „oder des 

Nutzungsentgelts“ eingefügt. 

bb) Es werden folgende Sätze 4 bis 6 angefügt: 

„4Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wird ferner er-
mächtigt, die Garantie auf den Zeitraum zwischen Anzahlung auf der 
Grundlage des Fahrzeug-Liefervertrages und Auslieferung sowie Ab-
nahme der Schienenfahrzeuge (Bauzeitphase) zu erstrecken, um da-
mit während dieses Zeitraums für die ordnungsgemäße Leistung der 
nach dem Fahrzeug-Liefervertrag zu leistenden Anzahlungen durch 
das Eisenbahnverkehrsunternehmen einzustehen. 5Diese zeitliche 
Ausweitung der Garantie darf zusätzlich zu der in Satz 2 genannten 
maximalen Laufzeit der Garantie bis zu vier weitere Jahre umfassen. 
6Der in Satz 1 genannte Höchstbetrag der Garantie bleibt hiervon un-
berührt.“ 

 

c) Es wird folgender Abs. 16 angefügt: 

„(16) 1Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wird er-
mächtigt, an Teilflächen aus den staatseigenen Grundstücken Flurstück-
Nrn. 164 und 166/5 der Gemarkung Großhadern und Flurstück-Nrn. 692 
und 724/1 der Gemarkung Planegg im Ausmaß von insgesamt rund 
25 000 m² für die Betriebsanlagen des Verlängerungsabschnitts der U-
Bahnlinie U 6 von der aktuellen Endhaltestelle Klinikum Großhadern nach 
Martinsried unentgeltlich eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu-
gunsten der Gemeinde Planegg zu bestellen. 2Der Gemeinde Planegg 
dürfen weiterhin Teil- und Gesamtflächen aus den staatseigenen Grund-
stücken Flurstück-Nrn. 164 und 166/5 der Gemarkung Großhadern und 
aus den Flurstück-Nrn. 692, 724/1, 901, 910, 912, 933, 935/2, 935/3, 
937/7, 939, 942, 943, 944, 946 und 947 der Gemarkung Planegg für Bau-
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stellenzwecke, einschließlich Nutzung als Deponieflächen, zur Verlänge-
rung der U-Bahnlinie U 6 nach Martinsried im Ausmaß von insgesamt 
rund 140 000 m² vorübergehend unentgeltlich zur Nutzung überlassen 
werden.“ 

 

3. Nach Art. 8 wird folgender Art 8 a eingefügt: 

‚Art. 8a 
Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

 

Das Kommunalabgabengesetz (KAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch § 
1 Abs. 57 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 13 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„2Liegt der Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. März 
2021, so kann die Gemeinde in der Satzung auch einen höheren An-
teil festlegen oder den Beitrag ganz erlassen.“ 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

 

2. Nach Art. 19 wird folgender Art. 19a eingefügt: 

„Art. 19a 
Härteausgleich Straßenausbaubeiträge 

 

(1) 1Zum anteiligen Ausgleich besonderer Härten durch Straßenausbau-
beiträge, die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2017 erhoben wurden, errich-
tet der Freistaat Bayern einen Härtefallfonds. 2Dieser wird einmalig mit 50 
Mio. € ausgestattet. 

 

(2) 1Über Leistungen aus dem Härtefallfonds wird auf Antrag durch eine 
unabhängige und an fachliche Weisungen nicht gebundene Kommission 
durch Verwaltungsakt entschieden. 2Der Kommission gehören folgende 
vom Staatsminister des Innern, für Sport und Integration berufene Mitglie-
der an: 

1. ein vom Ministerrat benanntes Mitglied, das den Vorsitz führt, 

2. zwei vom Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration be-
nannte Mitglieder, 

3. zwei vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie benannte Mitglieder. 

3Für jedes Mitglied wird ein stellvertretendes Mitglied berufen. 4Satz 2 gilt 
entsprechend. 5Die Mitglieder sollen Bedienstete des Freistaates Bayern 
sein. 

 

(3) Die Kommission entscheidet mit der Mehrheit ihrer Mitglieder. 

 

(4) 1Für die Kommission wird im Geschäftsbereich des Staatsministeri-
ums des Innern, für Sport und Integration eine Geschäftsstelle eingerich-
tet. 2Die Geschäftsstelle wird im Namen der Kommission tätig. 
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(5) 1Anträge können nur vom 1. Juli 2019 bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2019 gestellt werden. 2Ist der Bescheid oder die Vereinbarung, 
durch die eine Zahlungspflicht in Bezug auf eine Straßenausbaumaß-
nahme geschaffen wird, an mehrere Personen gemeinschaftlich gerichtet, 
können die Adressaten oder die Parteien einen Antrag nur gemeinschaft-
lich stellen. 

 

(6) 1Jeder Antragsteller hat bei der Ermittlung des Sachverhalts sowohl 
im Rahmen der Bewilligung als auch im Rahmen einer etwaigen späteren 
Überprüfung mitzuwirken und geforderte Unterlagen oder Nachweise bei-
zubringen. 2Die Kommission kann für die Mitwirkung jeweils angemes-
sene Fristen setzen. 3Ein Antrag wird ohne weitere Prüfung abgelehnt o-
der eine bereits erteilte Bewilligung widerrufen oder zurückgenommen, 
wenn der Antragsteller seiner Mitwirkungspflicht nach Satz 1 und 2 nicht 
fristgerecht nachkommt und auf Verlangen der Kommission nicht unver-
züglich glaubhaft macht, dass die Verspätung nicht auf seinem Verschul-
den beruht; hierauf ist der Antragsteller bei der Fristsetzung hinzuweisen.  

 

(7) 1Antragsbefugt sind natürliche Personen, Personengesellschaften 
und juristische Personen des Privatrechts. 2Ausgenommen sind Perso-
nengesellschaften und juristische Personen, bei denen ein überwiegender 
Einfluss des Staates insbesondere durch seine Mehrheit am Grundkapital 
oder durch sein Stimmrecht oder durch die rechtlichen oder organisatori-
schen Verhältnisse besteht. 3Unter Staat sind der Freistaat Bayern, der 
Bund, ein ausländischer Staat, die Länder oder andere Gebietskörper-
schaften oder Einrichtungen der mittelbaren Staatsverwaltung alleine oder 
zusammen zu verstehen. 4Antragsbefugt ist nur, 

1. gegen wen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes durch Be-
scheid, Vergleich oder Vereinbarung im Zeitraum vom 1. Januar 2014 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2017 Straßenausbaubeiträge, ent-
sprechende Vorauszahlungen oder eine entsprechende Ablöse in 
Höhe von mindestens 2 000 Euro festgesetzt wurden, soweit die Bei-
träge nicht erlassen oder anderweitig erstattet worden sind, und 

2. wer bei Antragstellung Eigentümer oder beitragspflichtig dinglich Nut-
zungsberechtigter des Grundstücks ist, auf das die Belastung zurück-
geht, und 

3. wer im Jahr der Festsetzung der Belastung über ein zu versteuerndes 
Einkommen von nicht mehr als 100 000 Euro, bei Zusammenveranla-
gung von Ehegatten oder Lebenspartnern von nicht mehr als 200 000 
Euro verfügte. 

5Das zu versteuernde Einkommen richtet sich nach Wahl der Antragsteller 
entweder nach dem im Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Steuerbe-
scheid des Jahres des Bescheiderlasses oder der Vereinbarung oder 
nach dem Mittelwert der durch im Zeitpunkt der Antragstellung gültigen 
Steuerbescheide belegten Einkommen aus einem Dreijahreszeitraum, 
dessen letztes Jahr dem Jahr des Bescheiderlasses oder der Vereinba-
rung entspricht. 6Sofern für den maßgeblichen Zeitraum eine Befreiung 
von der Abgabe einer Einkommensteuererklärung besteht, sind dem An-
trag geeignete Unterlagen beizufügen, aus denen sich das zu versteu-
ernde Einkommen ergibt. 7Ist der Bescheid oder die Vereinbarung, durch 
die eine Zahlungspflicht in Bezug auf eine Straßenausbaumaßnahme ge-
schaffen wird, an mehrere Personen gemeinschaftlich oder an eine Perso-
nengesellschaft gerichtet, so bestimmt sich die Einkommensgrenze aus 
der Summe der einzelnen Einkommensgrenzen und das relevante Ein-
kommen aus der Summe der entsprechend Satz 5 und 6 ermittelten Ein-
kommen der einzelnen Personen oder Gesellschafter. 
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(8) 1Die Gewährung eines Härteausgleichs nach diesem Artikel ist eine 
freiwillige Leistung. 2Auf sie besteht kein Rechtsanspruch. 

 

(9) 1Eine ausgleichsfähige Härte liegt nur vor, soweit die Belastung dem 
Betroffenen unter Berücksichtigung insbesondere systemischer Härten, 
der zeitlichen Nähe der Bekanntgabe des Beitragsbescheids zum Stichtag 
des Art. 19 Abs. 7 Satz 1, der Einkommensverhältnisse und der Höhe des 
Beitrags nicht zugemutet werden kann. 2Der Kommission kommt hinsicht-
lich des Vorliegens einer Härte sowie deren Gewichtung ein freier Beurtei-
lungsspielraum zu. 3Der Härteausgleich kann maximal in Höhe der geleis-
teten Beiträge abzüglich einer Eigenbelastung in Höhe von 2 000 € erfol-
gen. 4Ein Härteausgleich unterbleibt, soweit er für den Betroffenen als un-
erlaubte Beihilfe nach europarechtlichen Vorschriften zu bewerten wäre. 

 

(10) 1Erstattungsansprüche des Leistungsempfängers bezüglich der 
den Härteausgleich begründenden Zahlung gegenüber der Gemeinde ins-
besondere nach Art. 5 Abs. 5 Satz 2 und 3 sowie 19 Abs. 8 gehen mit der 
Leistungsgewährung aus dem Härtefallfonds in Höhe des Härteausgleichs 
auf den Freistaat Bayern über. 2Der Leistungsempfänger ist verpflichtet, 
dem Freistaat Bayern die zur Geltendmachung der Forderung nötigen 
Auskünfte zu erteilen und ihm die zum Beweis der Forderung dienenden 
Urkunden, soweit sie sich in seinem Besitz befinden, vorzulegen. 3Dane-
ben ist er verpflichtet, den Forderungsschuldner von dem Forderungs-
übergang in Kenntnis zu setzen. 4Leistungen aus dem Härtefallfonds sind 
an den Freistaat Bayern zurückzuzahlen, soweit der betroffene Beitrag 
endgültig erlassen oder erstattet oder der Bescheid endgültig aufgehoben 
wird; soweit dies der Fall ist, ist der Bewilligungsbescheid aufzuheben. 
5Satz 4 gilt nicht, wenn der Härteausgleich durch einen Forderungsüber-
gang nach Satz 1 ausgeglichen wurde. 6Abs. 5 findet Anwendung. 

 

(11) 1Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration kann im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie das Nähere 

1. zur dienstlichen Stellung der Mitglieder der Kommission, 

2. zur Organisation der Geschäftsstelle, 

3. zum Verfahren der Kommission, 

4. zum Nachweis der antragsbegründenden Tatsachen 

durch Rechtsverordnung regeln.“ 

 

3. Art. 21 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Abs. 1. 

b) Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 

„(2) Art. 19a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 außer Kraft.“‘ 

 

4. Dem Art. 9 wird folgende Nr. 4 angefügt: 

„4. In Anlage 7 

Rechtsgrundlage Art. 51 Abs. 1 Nr. 6 wird die Angabe „41,82“ durch die 
Angabe „100,00“ ersetzt.“ 
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5. Nach Art. 10 wird folgender Art. 10a eingefügt: 

‚Art. 10a 
Änderung des Bayerischen Landespflegegeldgesetzes 

 
Dem Art. 2 Abs. 4 des Bayerischen Landespflegegeldgesetzes (BayL-

PflGG) vom 24. Juli 2018 (GVBI. S. 613, 625 BayRS 2170-9-G) wird folgender 
Satz 4 angefügt: 
„4Das Landespflegegeld ist kein Pflegegeld nach landesgesetzlichen Vor-
schriften im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 7 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags.“‘ 

 

 

6. Nach Art. 15 wird folgender Art. 16 eingefügt: 

„Art. 16 
Änderung der Bayerischen Zulagenverordnung 

 

In Anlage 4 Rechtsgrundlage § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 3 der Bayeri-
schen Zulagenverordnung (BayZulV) vom 16. November 2010 (GVBl. S. 747, 
BayRS 2032-2-11-F), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 12. Juni 2018 
(GVBl. S. 391) geändert worden ist, wird jeweils die Angabe „4,50“ durch die 
Angabe „5,00“ ersetzt.“ 

 

7. Der bisherige Art. 16 wird Art. 17. 

8. Der bisherige Art. 17 wird Art. 18 und Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nr. 2 werden folgende Nrn. 3 und 4 eingefügt: 

„3. Art. 8a am [Datum vor Endberatung einsetzen]. 

4. Art. 9 Nr. 4 am 1. Juli 2019.“ 

b) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 5. 

Berichterstatter zu 1, 13-14, 16: Hans Herold 
Berichterstatter zu 2-9:   Harald Güller 
Berichterstatterin zu 10-12:   Claudia Köhler 
Berichterstatter zu 15, 17:   Bernhard Pohl 
Mitberichterstatterin zu 1, 13-17: Claudia Köhler 
Mitberichterstatter zu 2-12:   Hans Herold 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Integration hat den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 18/1465, Drs. 18/1466, Drs. 18/1467, Drs. 18/1468, Drs. 18/1469, 
Drs. 18/1470, Drs. 18/1471, Drs. 18/1472, Drs. 18/1473, Drs. 18/1474, Drs. 
18/1475, Drs. 18/1476, Drs. 18/1477, Drs. 18/1478, Drs. 18/1479 und Drs. 
18/1552 in seiner 23. Sitzung am 11. April 2019 beraten. 
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Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/1476 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/1478 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/1552 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/1477 und 18/1479 hat der Aus-
schuss einstimmig Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme in I. ihre Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/1466, 18/1469 und 18/1473 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/1465, 18/1470 und 18/1471 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/1474 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/1467 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/1475 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/1468 und 18/1472 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 18/1465, Drs. 18/1466, Drs. 
18/1467, Drs. 18/1468, Drs. 18/1469, Drs. 18/1470, Drs. 18/1471, Drs. 18/1472, 
Drs. 18/1473, Drs. 18/1474, Drs. 18/1475, Drs. 18/1476, Drs. 18/1477, Drs. 
18/1478, Drs. 18/1479 und Drs. 18/1552 in seiner 12. Sitzung am 9. Mai 2019 
endberaten. 
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Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zu g e s t im m t  mit 
der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. Im neuen Art. 18 Abs. 2 Nr. 3 – betreffend den neu eingefügten Art. 8a zur 
Änderung des Kommunalabgabengesetzes – wird als Datum des Inkrafttre-
tens der „1. Juni 2019“ eingefügt. 

 

2. In Art 9 Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes werden im Einlei-

tungssatz die Wörter „das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2018 

(GVBl. S. 613) geändert worden ist“ durch die Wörter „das zuletzt durch § 1 

Abs. 84 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden 

ist“ ersetzt. 

 

3. In Art. 11 Änderung des Spielbankgesetzes werden im Einleitungssatz die 

Wörter „das zuletzt durch § 1 Nr. 204 der Verordnung vom 22. Juli 2014 

(GVBl. S. 286) geändert worden ist“, durch die Wörter „das zuletzt durch § 1 

Abs. 179 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden 

ist“ ersetzt.  

 

4. In Art. 12 Änderung des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes werden im 

Einleitungssatz die Wörter „das zuletzt durch Verordnung vom 22. Oktober 

2018 (GVBl. S. 810) geändert worden ist“, durch die Wörter „das zuletzt 

durch § 1 Abs. 216 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geän-

dert worden ist“ ersetzt.  

 

5. In Art 14 Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgeset-

zes werden im Einleitungssatz die Wörter „das zuletzt durch § 12 des Geset-

zes vom 24. Juli 2018 (GVBl. S. 613) geändert worden ist“ durch die Wörter 

„das zuletzt durch § 1 Abs. 218 der Verordnung vom 26. März 2019 

(GVBl. S. 98) geändert worden ist“ ersetzt.  

 

6. In Art. 15 Änderung der Kinderbildungsverordnung werden im Einleitungs-

satz die Wörter „die zuletzt durch § 3 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 5. De-

zember 2017 (GVBl. S. 538) geändert worden ist“ durch die Wörter „die zu-

letzt durch § 1 Abs. 219 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) 

geändert worden ist“ ersetzt.  

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/1476 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/1478 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/1552 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/1477 und 18/1479 hat der Aus-
schuss einstimmig Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme in I. ihre Erledigung gefun-
den. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/1466, 18/1469 und 18/1473 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/1465, 18/1470 und 18/1471 hat der 
Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/1474 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/1467 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 18/1475 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 18/1468 und 18/1472 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 

 



Mit der Annahme des Gesetzentwurfes in der soeben beschlossenen Fassung haben 

die Änderungsanträge auf den Drucksachen 18/1476 mit 18/1479 und 18/1552 ihre 

Erledigung gefunden. Das Hohe Haus nimmt davon wohlwollend Kenntnis.

Die Haushaltsberatungen sind damit abgeschlossen. Die Schlussworte habe ich vor-

her schon gesprochen. Vielen Dank und einen schönen Abend.

(Allgemeiner Beifall – Schluss: 19:07 Uhr)

Protokollauszug
19. Plenum, 16.05.2019 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 101
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